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gestellte Ausstellung wird heute
um 11 Uhr offiziell im Klinikum er-

öffnet. Die Schau ist anschließend
bis zum 4. Juli zu sehen. rs

Anzeige

kanntes Wesen. Der folgende Bei-
trag will einen Überblick geben.

Was ist eine Stiftung?
Eine Stiftung kann als Einrichtung
beschrieben werden, die einen
festgelegten Zweck mit Hilfe eines
Vermögens auf Dauer verfolgt. Sie
hat im Allgemeinen weder Eigentü-
mer noch Mitglieder oder Gesell-
schafter. Zwar kann eine Stiftung
zu allen legalen Zwecken errichtet
werden, jedoch verfolgen rund
95% aller Stiftungen in Deutsch-
land gemeinnützige, mildtätige
oder kirchliche Zwecke und sind
deswegen steuerbegünstigt. Eine
Stiftung wird bei ihrer Errichtung
mit einem Vermögen ausgestattet,
das grundsätzlich auf Dauer erhal-
ten bleibt; nur die Erträge dieses
Vermögens (z.B. Zinsen) werden
für den Stiftungszweck verwendet.
Wann macht eine Stiftung Sinn?
Eine Stiftung ist das geeignete Mit-
tel, um ein Vermögen endgültig
und auf Dauer einem bestimmten
Zweck zu widmen. Die Beweggrün-

de der Stifter können sehr unter-
schiedlich sein; bei einem wird ein
Schicksalsschlag zum Auslöser,
bei anderen ist es ein Hobby oder
soziales Engagement. Im Bereich
der Unternehmensnachfolge wer-
den Stiftungen mit dem Ziel einge-
setzt, das Lebenswerk des Unter-
nehmers zu erhalten und einen
Zerfall des unternehmerischen
Vermögens im Wege der Erbfolge
zu vermeiden. Fast die Hälfte aller
Stifter ist kinderlos; sie setzen die
von ihnen errichtete Stiftung als
Vermögensnachfolgerin ein und
gewährleisten damit, dass ihr
Nachlass dauerhaft in ihrem Sinn
Nutzen erbringt.
Wie entsteht eine Stiftung?
Die rechtsfähige Stiftung ist eine
juristische Person. Sie wird durch
das sog. Stiftungsgeschäft errich-
tet, §§ 80 Abs. 1, 81 Abs. 1 BGB;
das ist die Erklärung des Stifters,
eine Stiftung errichten und mit ei-
nem bestimmten Vermögen aus-
statten zu wollen. Das Stiftungs-
geschäft kann auch Inhalt eines

Testamentes sein; man spricht
dann von einer Stiftung von Todes
wegen, § 83 BGB. Neben dem Stif-
tungsgeschäft bedarf es der Aner-
kennung der Stiftung durch die
Stiftungsbehörde im Bundesland
des Sitzes der Stiftung; in Bayern
ist dies die jeweilige Bezirksregie-
rung, Art. 3 Abs. 3 BayStG. Zweck
und Organisation der Stiftung
werden durch den Stifter in einer
Satzung geregelt, § 81 Abs. 1 BGB,
Art. 5 BayStG, die nach der Aner-
kennung der Stiftung nur noch mit
Zustimmung der Stiftungsaufsicht
geändert werden kann. Die Stif-
tung hat einen Vorstand als Or-
gan, der häufig durch ein weiteres
Gremium (Stiftungsrat, Kuratori-
um, etc.) überwacht und beraten
wird. Das Vermögen der Stiftung
muss so bemessen sein, dass die
nachhaltige Erfüllung des Stif-
tungszweckes gewährleistet ist, §
80 Abs. 2 BGB. Die Aufsichtsbe-
hörden verlangen in der Regel ein
Mindeststiftungsvermögen ab
50.000 Euro

zwölf Schüler beteiligten sich.
Vorzulesen waren jeweils ein
Pflichttext und ein Wahltext. Bei
den Siebtklässlern gewann
Sebastian Gemmer (GMG) vor

Lena Rabenstein (RWG). Im
Wettbewerb der neunten Klasse
siegte Kristina Russu (MWG) vor
Lisa Fischer (GCE) und Shirin
Goßmann (MWG). Foto: Dörfler

Die berufliche Auszeit nach ei-
nem unverschuldeten, schweren
Verkehrsunfall hat Jürgen Lind-
ner aus Goldkronach genutzt, um
seine schöpferische Produktivi-
tät zu entwickeln und auszubau-
en.

Als Werkzeug seiner ausdruck-
starken Fantasie dient ihm der PC.
Eine beeindruckende Auswahl sei-
ner großformatig auf Leinwand-
grund dargestellten computer-
generierten Grafiken zeigt die
Ausstellungsreihe „Kultur im Kli-
nikum“ in ihrer Frühjahrspräsen-
tation. Ergänzend dazu zeugen ei-
nige Digitalfotografien von Jürgen
Lindners oft überraschender Seh-
weise. Die von den Organisatoren
Karin und Peter J. Osswald sowie
Dr. Klaus-Peter Peters zusammen-

Digitale Kunst im Klinikum

Künstler Jürgen Lindner (r.) und Organisator Peter J. Osswald. Foto: Dörfler

In Deutschland existieren mehr als
17.000 rechtsfähige Stiftungen
bürgerlichen Rechts und jährlich
kommen Hunderte hinzu. Dennoch
ist die Stiftung ein weithin unbe-

Welche steuerlichen Vorteile
bestehen?
Verfolgt eine Stiftung ausschließ-
lich steuerbegünstigte Zwecke, §§
51 ff. AO, muss sie weder ihre Ver-
mögenserträge noch erhaltene Zu-
wendungen versteuern. Zuwen-
dungen an die Stiftung berechti-
gen zum Sonderausgabenabzug
bis zur Höhe von 20 % des Gesamt-
betrages der eigenen Einkünfte, §

10 b Abs. 1 S. 1 Nr. 1 EStG; Spenden
in den Vermögensstock einer Stif-
tung können zusätzlich bis zum
Höchstbetrag von 1 Million Euro
vom eigenen Einkommen abgezo-
gen werden, wobei eine Verteilung
auf zehn Jahre möglich ist, § 10 b
Abs. 1 a EStG.
Den richtigen Anwalt finden Sie im
Bayreuther Anwaltverein.
www.bayreuther-anwaltverein.de

Dr. Rainer Grimme
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Handels-
und Gesellschaftsrecht
Wirtschaftsjurist (Univ. Bayreuth)

Die Deutsch-Französische Ge-
sellschaft organisierte zum 15.
Mal einen Vorlesewettbewerb in
Französisch für Schüler der Bay-
reuther Gymnasien. Insgesamt

Beste Vorleser geehrt

Der Anwaltverein informiert

Die Stiftung - ein (weithin) unbekanntes Wesen


